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Der verfassungsmäßigespGehorsamgegen,
den König.

Bekanntlich fordert der-Artikel 108««der Verfassung
Enan von den. Mitgliedern des Landtagesund den Staats-
beamten,«daß sie dem Könige den ErdspdersTtepFUUd
des Worsams leisten und diejqewissetlhafteBeobclchtung
dek"-VEV-fssttlg"hef.WILL-IV .U- ADEFUZIVEin-heben-

Tdenen solcheEide« teilstaufefiest sind,"wir sind in nicht
« geringeremMaße zu treuer Beobachtungder Ver assung
""«.—undzu treuem Gehorsamgegen den König verp ichtet.
Auchdarf ein rechtschaffenerMann, mag er vereidigt
seinxjodtr Inichtges niemals«dulden,,daß irgend wer im
Staate jenes- flechtens miten- eineni Vorwande

verle«e.
7

«
'

-

"ir« wollen heute von dem rechten Gehorsam
sprechen Um ihn aber üben zu können,müssenwir vor

allen Din en- wissen, worin und wie weit wir zu

gehorchenaben;-· "« ,

«
" "

·.
«

.

: Die heiligeSchrift sagt: »Du sollst Gott mehr
ehorche-n,als den Menschen« Gott sind wir Ge-

horsamschuldlgohne Bedingung und ohne Schranken;
"- denn wenn wir ihm gehorchen,so gehorchenwir unserer

Vernunft und unserem Gewissen.-Dagegen ist der Ge-

hvkAm gegen einen Menschennicht ohne Schranken
und. otheBedingung,weil er sonst zu einemGehorsam

auch wider Vernunft und· Gewis·en,also wider Gott
selbstwerden könnte Freilich istes yicht immer Ieicht,

; die Grenzen des pflichtmäßien Gehorsamsaufzusindelj—
EDLZchfinden wir sie am sichrsten, wenn wir fra«en, wie

weitdenn der Vorgesetztezu· gebietenberechtigtist;denn

MElEke·Pflicht,ihm zu gehorchen, geht genau soweit,
Wie few Recht, uns zu befehlen ,

»

.

UnsereKö·k.li«genun erkennen seit dem Jahre1850
die NaturgemckßxtfGrenzen ihrer Befugnisse dadurch
feierlichvvk G011»und·denMenschenan, daß sie (Art.
sä4 der Vers-) bekm.:Atttritte-.-.ihrerRegierun. schwören,
»die-VerfassungdesKönigreichsunverbrüchligzu halten
Und ’iWLUsbtkeiUlt!MUUgsmit derselbenund denGesetzen
zu regieren-is.Damit«bekertnen.siq.sichziselbstfür vapfkichzetz

smir plche zu klettekaODFFIseHMEEZFITYTFTUOOZU.-

siibeerasYHesenführt:: Zu dem Qerbefehl aber ge
nicht das Recht- iibersden Umfang-undsdie Art der

befehlenoder zu verbieten die Verfasungund die Ge-
« etzedes Landesihnen gestatten. s as aber die Ver-
assuug mit denen Ja die Gesetze-inUebereinstimmung
ich be. nden müssen,darüber a t, das te tvirne ml’
geschriebenin den-Artikeln Hof-gis,55, s62h——6l«4,8,lt)3,s8l";h.

Erstens. Der König hat einen entscheidendenAn-
theil an der Gesetzgebung

l Ohne ihn kann kein
GesetzgegebenIoder abgeändertoder·aufgehobenwerden.
selberer allein kann auch lein»Gesetz» eben oder ab-
andern oder aufheben. Er übtnämlichdsiegesetz-gehende
Gewalt nur in Gemeinschaft mit der Volksver-
tretung. Jede der drei Staatsgewalten, der König,
Abgeordnetenhausund Herrenhaus, hat das Recht, Ge-
setze vorzuschlagen,.und

zugleichdie «Ge»setzesvors"chläge
der beidenanderen Gewa ten zu verwerfenJ Darum
ist·zuIedemGesetzedte Uebereinstiinmung des

Konigs und beider Häuser des Landtags er-

forderlich. Die Verfassungzähltetwa vierzigGegen-
ständeauf, über welche der König nur kraft eines

Gesetzes bestimmen kann. Von diesen Gegenständen
erwähnenwir jetzt nur die Einnahmen und Ausgaben
des Staates (Art. 99 und 100) und-die Aufnahmevon

Anleihenfürdie Staatskasse (Art. 103). Also auch in
diesen Dingen kann der König nur mit Zustim-
mung der Volksvertretung verfügen.Das Recht,
Gese· ohne Zustimmungder Volksvertretiingzu geben,
verlei t auch der bekannte Artikel 63 dem Königeknicht
Es handeltsich in»demselben nur um Verordnungen,
»diem ganz besonderen Nothfällenerlassen werden

können,und die überdies nur eine vorläufige Gesetzes-
kraft haben. Dieselbe erlischtso«fort;«wenn-nur eines der
beiden Häuserseine Zustimmung versagt.

I -

Zweitens. ,Der König-allein hat die voll-
ie ende Gewalt. Die berathenenGesetzetreten erst
·"in grast,wenn er ihreVerkündigungbefohlenhat; und

außerdemkönnensie in vielen Fällen erst dann voll-

·«ogen werden, wenn er die- zu ihrerAusführungnötki
en

erordnungenerlassenhat. Ein weiterer Bestan teil

seinervollziehendenGewalt ist,--da ser den

Oberbegelslört
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allen Preußen obliegendenWehrpflicht zu bestimmen
Denn darüber bestimmt nach Art-IX allein das Geesetz
Das in dieserBeziehung verfassungsmäßig ins-Frass
stehende Gefzetzzist aber das alte gute Gesetz vom
Z. September 1814. Daß der König den Titel und das
Amt eines sogenannten ,,Kriegsherrn« habe, steht in
der Verfassung nicht.

«

Als alleiniger Inhaber der vollziehendenGewalt er-

nennt und erläßt ferner der König die Minister. Er

besetzt alle Stellen im Heere und in den übrigenZweigen
des Staatsdieiistes, »sofernnicht das Gesetz ein Anderes
verordnet.« Er hat das unbeschränkteRecht, Krieg zu
erklären und Frieden zu schließen.Aber zu Handels-
verträgen,ferner zu solchenVerträgen,durch welchedem

Staate Lasten, oder einzelnen Staatsbürgern Verpflich-
tungen auferlegt werden«endlich zur Ausführung eines

Vertrages, durch welches der König zugleichder Be-

herrscher eines fremden Landes würde, ist immer die

Zustimmung beider Häuser des Landtages erforderlich
Außerdem kann nur der König die beiden Häuser des

Landtages berufen, ihre Sitzungen schließenoder sieauf-
lösen, wenn er durch eine neue Wahl sichüberzeugen
will, ob das Volk auf der Seite seiner bisheri»en Ver-
treter oder auf der Seite der königlichenMinistersteht.

Drittens. An der Ausübuni der richterlichenGe-
walt hat der König den sehr wesentlichenAntheil, daß
er die Richter eriieiint, und daß er das Recht der Be-

gnadigung und Strafmilderung übt. Aber die Ent-

scheidungder Gerichte in Anklage- und Prozeßsachen
darf nicht von seinem persönlichenWunscheoder Willen,
sondern nur von den Gesetzen abhängen.Auch bereits

eingeleiteteUntersuchungenkönnen nur auf Grund eines

besonderen Gesetzes, nicht aber durch eine bloße könig-
liche Verordnung niedergeschlagen worden.

Vergessenwir nicht, daß alle Verfassungsbestimmun-
gen dein Könige kein neues Recht gegeben und kein
wirklich altes Recht ihm genommen haben. Es sind
Rechte, welche den deutschenFürsten immer, aber, wenn

wir auf das Recht und nicht auf die bloßeThatsache
sehen, niemals ohne verfassungsmäßige Be-

schränkung zugestanden haben. Die Verfassung vom

31. Januar1850 hat diese Rechte und ihre Grenzen
nun klar und deutlichbestimmt, damit Jedermann wisse,
wie weit der König zu gebieten, und wie weit
die Bürger des Preußischen Staates zu ge-

horch en haben. Wenn sie »vonAllen, die der König zu
seinen Rathgebern bestellt, richtig verstanden und richtig
gebraucht werden, so wird die Macht des Königswahr-
lich nicht eine geringere, sie wird vielmehreine um so
größeresein. Die Macht eines Königs, sagte am

24. Januar der AbgeordneteGneist gan »richtig,ist
gerade dann eine unverjährbareund un teriliche, »wenn
er sie nur üben kann innerhalb der Gesetzeund durch
die Gesetze,aber niemals gegen die Gesetze-«

Und dafür, daß dieseMacht in Preußen niemals

durch die Rathgeber des Königs gegen die Gesetzege-

braucht werden könne, hat unsere Verfassung Sorge
getragen Sie bestimmt nämlich,daß alle Regierungs-

akte des Königs nur dann Gülti keit haben, w .

ein »Ministerifiejfmitnnterschreibhungbszdurch
schkkktdie-Verantwortlichkeit für dieselben, vor-

kommendenFalls auch vor den Gerichten des
Landes,·ubermmmt.DieseVerantwortlichkeitsteht aller-
dings bis setztnur noch aus dein Papier, denn das in
Art. 61 vorgeschriebeneMi- erverantwortlichkeitsgesetz
ist bis heute nochnichterlassen, aber nichts desto weniger
giebt es dochso allgemeingültigeRechtsgrundsätzedaß
wir wohl ein Recht haben, in dieser Beziehungvo«nder
Ministerverantwortlichkeitzu sprechen Wir sehen also
daß der König durch seine Minister von uns, nach det
beschworenen Verfassung, nur solcheDinge verlangen
kann, für welche diese Vitnister in Rücksichtauf ihren,
auf die gewissenhafteBeobachtung der Verfassungge-
leistetenEid die Verantwortung übernehmenkönnen,
und in allen diesen Sachen müssenwir ihm auch ge-
horchen-

Politische Wucher-schon
Jn der Sitzun, des Abgeordnetenhauses am 8. d. M.

hat der Kriegsminisgierv. Roon den Entwurf eines Gesetzes,
betreffend die Abänderung und Ergänzung des Ge-
setzes über die Verpflichtung zum Kriegsdienst
voiu 3. September 1814 eingebracht. Die Vorlage hat
im Wesentlichendenselben Inhalt wie die frühere. Sie ent-

hält eine Herabsetzun der anzeri Dauer der Dienstzeit von
19 Jal re auf 16 Jagre

«

ie Dienstzeit im stehenden Heere
soll 7 Fahrebetragen, doch sollen in der Regel die Mann.
schaften die letzten4 Jahre beurlaubt werden. Also dreijährige
Dienstzeitund vierjährigeReserve Die erlassenen3 Jahre
werden nicht dein ersten, sondern dem zweiten Aufgelsot ab e-

zogen, so daß die Erleichterung als illusorischanzusehenist,
da die letzten Jahrgange des zweiten Aufgebots auch schon biss
her nur ausnahmsweise dienstfähigwaren.

Landwehriibungensollen bei Jnfanterie, Jägern und Pio-
nieren wie bisher stattfinden, auch bei der Kavallerie sollen
sie bleiben bis zur Durchführung der Reorganisation bei der
Kavallerie. Wenn dieselbe durchgefühkahören Landwehrs
Kava[[ekie-Uebungen aus und ·dieKreise werden von der

Pferdestellung befreit. Hierin liegt ausgesprochen»daßnoch
sechs neue Kavallerie-Regimentererrichtet werden sollen.

Die Vorlage wird wohleiner Kommission ur Vorberathung
übergebenwerden; eine unveränderte Anna)ine derselben er-

wartet wohl Nieinand, da in derselben nicht eine einzige der

Forderungen erfüllt ist, welche das Volk Und seine Vertreter

aufgestellthaben-
Jn den
Kommissionssiåungen

des Abgeordnetenhanses
sind eine große Anzahl korlagen berathell UUEerledigt
worden. Dazu gehört vor Allein der Antrag von Schutt-ze-
Delitzsch und Genossen auf Aufhebungder

Bestimmunthswelche dem Koalitiousrecht der Arbeiterentgegenstehen,«

ie

Kommission empfiehlt dem AbgeordnetenhanseAnnahme dieses
Gesetzentwurfes Das Resultat der Berathungen»in!Hause
ist nicht zweifelhaft; die Mehrheit,welche so eifrig fur die

Rechte des Volkes kämpft-»Wlkdnicht einen Allgenbllckan-

stehen, für die Aufhebung einer Maßregelzu stimmsniWelche
als eine Schranke zwischen dein Arbeiter Und seinen Mit-

bürgernzu betrachten ist. Wenn das Herrenhausund die

Regierung in dieser Angelegenheitgleicher»Ansichtiuit dem

Ab eordnetenhause sind, so wird diese Legislaturreriode»einwicistigerMarkstein auf der Bahn zur Loqu der PRINT-
frage sein. Wie das Herrenhaus denkt, wissenwir nicht



u d
··

-«k"e« Mit-san weichedecksommissiousi
Vgl-»FaijgkükstagixsxgzesetzentwurfHeiwvhntyhat keinerlei
Aufs lüssenbetkdsthlichtensdetRegiexuii gegeben Außer-
dem It die-Zweim, welche dennAn rag des Abgeord-
neten -B·eks.knsg»«-aufzortsall

des Zuschlagesvon 6 Sgr.";zu
sedem Thjgler Gerichtskoten berathen hat, beschloan,dem

-

an e vie-Annahme zu empfehlen. Wir wollen ho en, »daß
dexglänzendeStand unserer Finanzendie Regierung bestimmt,
diesein Antrag Folge-zu leisten. Jn Be ug auf die Geld-

forderungen der- Regierung zu Eisenbahnguten hat die be-

treffendeKommission beantragt- Mit-dekschließlichenBeschluß-
fassungzu warten, bis ein ordnungsmäszigesStaatshaushaltss
gesetzu Stande gekommenist. DieKommission,und init ihr
das Libgeordnetenhausthut damit nichts Neues, sie wieder-

holt die That, wes e den-Ruhm des vereinigten Landtages
begründete. Auch ieser verweigerte die Genehmigung zu
eiiier Anleihe,welche zum Bau der so dringendnothwendigen
Ostbahn von dek Regierunggefordert ivurde,. auf. so lange,
bis ihm die regelinäßeKoiitrole über die«Staatsausgaben
ugesichertsei. Damas jubelte das ga e Land, und vor

sl ein die Provinz Preußen, welche am )ärtestenunter der

Nichtbewilligungzu leiden hatte, dem Befchlusse zuz. mö en

heut sich die betreffenden Landstriche des hochherzigenJ e-

nehmens aus jener Zeit erinnern, und nicht murren. daß ihre

Cinclinteressen
dem Gesammtinteressedes Landes nachstehen

um en.
«

nter den .Petitionen, iivse e ,,an das Ähgeotdnetenhaus
findet sicheinepquoßeAnzahl von Mitgliedernerichtet sind,

s leichstelllungmit der Staats-reier Gemeinden, welcheum

kirchebitten.

Ju dein Kreise Friedeberg ist bei der NachwahlHerr
von ·aiicken-Julienf»elde,gewähltworden; die Nach-
wahl

·«

ür das-durch die .Mchtannahxieskequena
n-

Julienfelde erledigt-e «Mandattnrf Eins-Themasa»·l-
bezikke, sowie dieNachwahl im 4. Berliner ahlbezirke,ist
noch·nicht ausgeschriebenworden«

Jn der Haudelsfragesind es vorzüglichdie Verhandlungen
mit Oesterreich, welche die Aufmerksamkeit in Anspruchneh-
men« Trotz aller ,Persicher·ungendes beiderseitigen guten
Willens wollen dieselben nicht sorecht vorwärts gehen;
Oesterreichmacht Ansprüche,welchePreußenund der Zoll-
vereiii nicht erfüllenkönnen, ohne die Grundsatze des Frei-
haiidelssystems,welche indem neuen Tarif ihren Ausdruck

gefundenhabenspz»uverletzen und ohne einen Theil der noth-
wendigenSelbststandigkeitaufzugebenz .

Die wegen eines Formfehlers beim Ausschreibender ersten
Wahl nothwendiggewordene Neuwahl eines Oberbürgermei-
sters von Königsberg hat am 6. d. M. statt efunden.
Sie ist wiederum auf den Abgeordneten»

Stadtämmerer

VaIn
in Berlin gefallen, .

v

er von den Stadtverordneten zu Saarbrücken zum

SeitenBeigeordiietengewählte-"Ab eordnete Geh. Bergrath
»

ello ist von der Regierung ni t bestätigtworden; die

Stadtvckvkdnetenu Jnsterburg haben den von der Re-
gIeUmA mkhksbeftatitenStadtrath Doherr von Neuem

zum Stadttsth gewählt
« Baden. Gegenüberdjgk Adresse,-welchevereinzelteUnra-

.U0Ukane M ge Linien Versammlungen",beschließenund als-

dann als den s

usdxucikderxatlgpmeigenGesinnungder katho-
IsschenBewohnerdesGroßherzothjunisan den· Großherzog
gelangenlassen,hat esspeintplsltijshljvvon-«kathtjlischenEinwoh-
UETN Heidelbergs sur gebote erachtet, eine öffentliche
KnkholikensVersammlung lStadt » abzuhalten .

derselben hat man sich einsti ist« Gunstendes neuen

Schulgeletzesausgesprochen

«'sich,«init"dein

,

einen

durch den Mangel dek
,

, .

schlechtemWetter ganz verloren gehen, wie Ia viele

::Oeiterrei. Der Ausschußdes Weitergehen welcher
.Etaatshaushaltsgesetzbeschäftigt,will an dem

Militärbudget15 Millionen und an dem·Marinebudget
2 ·MillionenGulden streichen.Ob das Ministeriumsich da-

mit eiiiverstanden erklären wird, muß sehr fraglicherscheinen.
Mexiko. Der Kaiser Maximilian Bat

einen Schritt
gethan, welcher viele seiner ehemalien e«ne-r suvseinenFreunden machen wird. Er hat aqudas a erentchiedenste
mit der ultramontanen Partei gebrochenund die Kirchengu-
ster für Staatseigenthum erklärt. Natürlichfehlt es nicht an

Leuten, welche darüber Zeter und Mordio schreien, aber es

hilft ihnen nichts, die zwingendeMacht der Verhältnissehat
auch diesen getreuen Sohn der Kirche, dem der Papst erst
kürzlicheinen geweihtenDegen iibersandt hat, auf den rich-
tigen Weg geführt. ,

SprechfaaL
Wir erhalten folgendeZus rift:

« ,

Die Redaktion dieses Wo enblattes bespricht in Nr. 4

desselben vom 28. Januar unter »PolitischeWochenschau«
- die Mklitäkkevkgallilativn,Und führtdarin an, daß die-Arbeits-

kraft von 60—7Q,000Mann, die durch eine dreijährie

Dienstgihgegen eine zweijährige,dein Staate entzogenwir ,

erlust von 7——8 Millionen Thaler herbeiführe·
Hier liegt offenbar eine Verwechselung

"

des Lohnes für
die Arbeit mit der Produktivität derselben vor, und stellt sich
dieRechnung inder Wirklichkeit ganz anders dar.

Ich erlaube·mir nachstehendeine der Wahrheit gemäßeHin-
lstellungund Berechnungderentzogenen Arbeitskräftein Be-

ziehungauf die Landwirt"hschaft,die wohl am meisten von
der Heeresorganisation,oder vielmehr durch die dreijährige
Dienstzeit, berührtwird. Bei ihr stellt sich seit mehreren

."Jahren ein«Mangel an menschlichenArbeitskräften heraus,
der—felbstdurch "Maschinensich nicht ersetzen läßt denn es

fehlen die Knechte bei den Gespannen, selbst-für we,ithöheren
Lohn, als-früher.

«

Gewiß greifeichnicht zu hoch, wenn ich50,000 Menschen
annehme, die jährlichim dritten Jahre der Dienstzeit der

Landwirthschaft entzogen werden. Am grellstenstellt Tsich
dies in der Erndte heraus, und sind fiir den Lohn von

1 Tllr. täglichoft keine Leute zu beschaffen."
DieGetreideernte umfaßt mindestens einen Zeitraum von

20 Arbeitsta en bei guter Witterung. Jin Durchschnitt des

besserenund cschlechtenBodens birgt jeder Arbeiter, die ganze
Manipulation des Mähens, Bindens und Einscheuerns ge-
rechnet, tälglichmindestens 6 Scheffel Getreide incl. Stroh,
daher wä)rend 20 Tage 120 Scheffel. Dies beträt für
50,000 Mann 6 Millionen Scheffel, die nach den jetzigen
schlechtenPreisen mindestens einen Werth von 12 Millionen

Thaler repräsentiren.
Es folgtdie Erndte der Kartoffeln, die etwa auch 20 Tage

währt. Jeder Mann nimmt im Durchschnittdes besseren
oder schlechterenBodens bei einer mittelmaßigenErtidte
8 Scheffel auf, daher ,160 Scheffel, betragtfur·50,000 Mann
8 MillionenScheffel,. u 15 Sgr., betragt ein Kapital von

4 Millionen Thal-en s eide Posten bestehen aus einein ge-

ringen Theile der Erndte im PreußischenStaate, —und.können
Händevon 50,000 MenTchhenj

bei

jillionen
Scheffel Kartoffeln namentlich im letztenHerbstewirklichver-
loren gegangen sinds,· .

,

Es bleiben, die Wintertage abgerechnet,200 Arbeitstage

ErdJahr übrig, in denen die Heuerndte, die Erndte der

eifrüchte und eine Menge nsthwendiger Arbeiten für den

Landwirth zu beseitigen sind. Wenn der Tagelohn sich nun



auf 10—15 Sgr. beläuft, so ist wohl kein Landwirth, der

»

der Ansicht huldigt, daß hiermit die Produktion der-,Arbeit
jbezahlt ist, und der die letzterevnicht, im Durchschnittd·er.2.00
Arbeitstage,mindestens auf das Dreifacheanzunehmenvermag
Wenn daher der Verlust eines Arbeitstages nur zu Einem
Thaler veranschlagtwird, so beträgt dies 10 Millionen Thaler.

Wie hoch sich der Verlust der Arbeitskräfteder» Histnicht
berechneten 20—25,000 Mann beläuft, das zu« erechnen
Iüberlasse ich einem anderen vManne, der im Fabrik-· und

Handwerkswesenbeivaiidert ist.
Wir werden dein Resultatgnichtsehr fern bleiben, wenn wir

annehmen, daß·mit·»Cs1nic)lUi;der Kosten des dritten Dienst-
jahre«s,.wel.chebeiziveiscihrigerDienstzeiterspart werden, die Pro-

« duktionskrastder 70——80,000"Mann ziemlichhinreichend ist,
um· die Kosten des Heeres für«eine zweijährigeDienstzeit
zu decken.

"

Wenn nun auch voraussichtlichjedwedeBerechnung, jed-
wede Ansichtüber die zweijährigeDienstzeit

beim Heere, für
den Augenblick als ein miißiges Wer anzusehen ist, so
liegt es in der Verpflichtung jedes Staatsbürgers, "eiii

Scherflein zur-richtigen Beurtheilung des Gegenstandesher-
zugeben,-und überlasse ich es daher gern der Redaktion,
meine Berechnung und Ansicht der Prüfung zu unterwerfen
und beliebigen Gebrauch davon zu machen.

·

W., im Januar 1865. B...., Amtsrath
Zu vorstehenderBerechnungbemerkenwir, das;"ivir·aller-

dings bei unserer neulichen ErivähnungjderMilitärfragenur

den durchschnittlichenArbeitslohn als Maßstab fürden in-

direktenVerlust gebraucht haben, welchen die dreijährige
·»-s«Dienstzeitmit sich bringt. Die durchvorstehendeBerechnung
sür die, durchden Mangelan ländlichenArbeiternerzieltenVer-

luste, gefundenen Summen;b,etr·e en nur TrnisglzirlzessVerftez tri-

dem man wohl nichtannehmen ann·,«daßdurch-das erlang-
samen der Erndte jedesmal solcheJerluste entstehen.Immerhin

;ist es aberzweckmäßig,auf solchemöglichenVerluste aufmerksam
zu machen, da sie bei der Beurtheilung der Frage über die

Längeder Dienstzeitkeine unwesentlicheRolle spielen. Daß die

·Zal)len,die der geehrteEinsender angiebt, an und für sichnicht
u hoch gegriffen sind, ergiebt sich ausder »inunserer vorigen

«

,

ummer enthaltenen Nachricht aus Mecklenburg, wonach in

diesem kleinen Lande aus Mangel an Arbeitskraft bei der

Erndte 21,000 Last, d. h. 1,226,000 ScheffelGetreide ver-

loren gegangen. Da Preußenetwa 17 mal so groß ist, wie

Mecklenburg,-sowird man sich-leichtberechnenkönnen,welche
Verluste bei der Erndte durch den Mangel an«Arbeitskräften
in unserm Vaterlande möglichsind. Die Red.

Wir erhalten«von einem unserer Leser in· der Provinz
Preußen folgende Zuschrift: A

»
»

NehmenSie es mir nicht übel, wenn ich ohne-viel Feder-
lesens gerade sage, was ich denke. «Jch habe in meinem
Leben nur gelernt, so zu reden, wie« mir der Schnabel ge-
wachseiiist. Der Dokter Luthermeinte ja,au’ch,Fdaßeigent-
lich kein Mensch anders reden sollte. Dakonimt mir alle

,Woche··"mitdein Kreisblatt auch die Provinzialkorrespondenz
"in’s Haus. Auch unser eins weis; recht gut,«»ivasdas für
Käuze.sind,die in diesem Blatt ihre-Weisheltanstimmen
Darum lachtman denn auch-wohl über den seltsamenEifer,
den diese Leute zur Schau tragen. Aber wenn sie zu»uu-
ver-schämtwerden« geht Einem doch einmal dieHalle itbet.

YUUd Meine- Nachbarn Jundspdie meisten Eingesessenen·des

«Kreises.wir rechnenuns zur Fortschrittspartei,szundSie.«1vlssen
»auch, daß wir ein Paar .whackerekngtschrittsmännerin das

sp-

,.Herz und an’"sGewissen.
die mit unserem Gelde bezahlt werden, und s

Herren weißmachen, daß

Vetdkenem um der Regierung ihren

kdsieO
lEben so werden auch die RheinischenAbgeordnetenkein Geld

zu stimmen?

Gesetz » vorgeschriebenenZahlenverhältnißentspricht.
;glauben es ni »t,»undebetiso wenig glauben wir

Abgeordnetenhaus gewählthaben. Wir sind Leute
esan Haus undHof geht, wenn der Wohlstanddes«
untergraben wird«"w·,ennaber die Ehre Unletes Landes einen
Flecken bekommtxdann geht es uns noch tiefer-,nämlichan's

Und da kommen diese Schrei-bek,
» » agen, wir ort.

chrittsleute wollen nicht haben, daß derWohlstand un?die
hre des Landes zur Blüthe kommen, blos weil wir die

hastig über allen Spatz. Welchen-Linkenwollen denn : ie

zumBeliplel UUYIteteDanziser Ab-

geordnetendas Geld zur llenbahn smch Wfahrwasseydie
ihnen doch so nöthig ist, wie daö liebe Brod-, blos darum
verweigern wollen, damit die Danzigernicht so viel Geld

elntheil an den Kosten
der Armeereor anisation bezahlenzu

können? Oder denken
sie, daß wir Zortschrittsleuteim ande den Artikel 99 der

Perfassung nicht eben so gut kennen und eben so fest an

ihm halten, wie unsere Vertreter im Abgeordn·eteuhause?
Auch wir wollen nicht haben, daß der cMerungauch nur

ein einziger fennig an neuem Gelde bewilligt werde, als

vjetzigenMinister nicht leiden«können. Das geht doch wahr-

bis dem Artikel 99«Folgegeleistet und das Staatshaus alts-

Wehzunächstfür das Jahr 1865 zu Stande gebra t"ist.
ir sind in unserer Wirthschaft viel zu sehr an Ordnung
gewöhnt,als daß wir auch dem ehrlich en Manne unser
Geld anvertrauen sollten, wenn wir nicht icher sind, daß·ek
es gerade so verwenden wird, wie wir es für gut halten,
daß er u seiner Zeit uns Rechnunglegen muß, und daß
erwirklis uns dafür verantwortlichist, wenn er es ohne
odergegen unserenWillen verwandt )at., Aus diesemGrunde

haben auch unsere Landtagsabgeordneten im Jahre 1847 die
e für die Ostbahn verweigert,-und wir brauchten dochAnleih»

—

.

tbahn noch nöthiger, als die Bahn nach Neiifahrwasser·

für ihre Eifelbahn bewilligenwollen, ehe nicht das Staats-

haushaltsgesetzzu Stande ekommeri i . Jm Jahre 1847
erklärte sich ja auch -der· spatere Minister v. d. Hevdt ganz
in demselben Sinne. Jetzt wird er es-freilich eben «owenig
thun, wie die bekehrtenSchreiberder Provinzialkorrespondenz.
Wir halten fest an unseren alten GrundsätzenWir verkauer
das Recht und damit die Ehre des Landes nicht uin Geld
mit Geldgewinn. Dasspverstehen freilichjene Leute nicht,
und daher haben sie auch die Dreistigkeit, uns mit so Un-

verschämtenFaseleienjzu kommen.
·

' ·

»
,

Doch ich möchtenoch den Herrn Minister von Eulen-

burgetwas fragen. Der Herr Minister hat den versöhniichen
Ton des Abgeordnetenhausesgerühmt. Meint er vielleicht,
daß der Ton der Provinzialkorrespondenzetwas dazu bei-

tragen wird, auch das Land versöhnlichgegen die Regierung

Bricfkaften.
«

. Herr F. S. in W. . Nach«"dem Wortlalltedes Gesees

ist es«ganz unzweifelhaft,daß fixspeiset Aenderungin
.

er

Zahl der Stadtverordneten eine«tatuarlscheAnordnungnoth-
wendig ist. Eine andereFragex ist aber, ob die Stadtverord-

lnetenversaminlung den Antrag auf".eine solche statiiarische
Anordnung ablehnendatL «

wenn dieseAsenderungdem

Lapiir

das;dieRk
ARIEL-Ufean EichenstatuaksschenAnordnung i Te Genehmi-

·gFuug,-,v-asagen·1ann,
da dieselbeBeinuerMIZWEck hat, die

orderungtndeschsktzeszu erfüZins »
,

Virlag..«vonFranz ln Berlin- k- VerantwortlicherRedakteurs Letvinsteinin Berlin


